
 

Mindestlohn auch für „Nicht-Arbeitgeber“ ! 

Nicht nur im Zusammenhang mit Arbeitnehmern/innen spielt der Mindestlohn eine Rolle : 

Sorgfalt ist auch geboten, wenn Sie ein anderes Unternehmen mit Dienst- oder 

Werksleistungen beauftragen. Denn Sie stehen in der Haftung, wenn dieses seinen 

Arbeitnehmern keinen gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich 

von allen Subunternehmern und allen Auftragnehmern eine schriftliche Bestätigung geben 

zu lassen, dass diese den Mindestlohn bezahlen. 

 

Die Auftraggeberhaftung kommt nun auch mit Blick auf den Mindestlohn nach dem MiLoG 

zum Tragen. Demnach haftet der Auftraggeber im Rahmen eines Werk- oder Dienstvertrags 

im Ergebnis verschuldensunabhängig wie ein selbstschuldnerischer Bürge dafür, dass auch 

seine Subunternehmer, derer er sich zur Verrichtung seines Werks bedient, ihren 

Arbeitnehmern den Mindestlohn zahlen. Zahlt der Subunternehmer also nicht, kann – ohne 

dass der Auftraggeber Vorausklage gegen den Subunternehmer einwenden könnte – der 

Auftraggeber in Anspruch genommen werden. 

 

Hinweis: Dahinter steckt die Hoffnung des Gesetzgebers, auf diese Weise „schwarze 

Schafe“ unter den Subunternehmern auszurotten. Denn ein Auftraggeber muss sich ab jetzt 

dreimal überlegen und genauestens prüfen, welche Subunternehmer er beauftragen wird. 

Großer Nachteil hierbei ist jedoch, dass der Auftraggeber in der Praxis kaum Einblicke in die 

Betriebsabläufe seiner Subunternehmer hat, für die Vorgänge dort aber 

verschuldensunabhängig haften soll. Hier können Auftraggeber mit schriftlichen 

Zusicherungen (evtl. Vertragsstrafen festlegen) des Subunternehmers arbeiten. 

 

Schließlich hält das MiLoG hohe Geldbußen bereit. So hat ein Arbeitgeber, der den 

Mindestlohn unterschreitet oder diesen nicht rechtzeitig zahlt, sowie ein Auftraggeber, der 

dies weiß oder fahrlässig nicht weiß, mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 € zu rechnen. 

Im schlimmsten Fall können sich Arbeitgeber und Auftraggeber wegen Wucher (bzw. Beihilfe 

hierzu) oder Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt strafbar machen. 

 


